
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 12.05.2021
	Beschlussvorlage: Für einen Teil des o.g. Flurstücks wird ein Antrag auf Vorbescheid gestellt. Gemäß den Unterlagen soll das zentral in der Ortslage liegende, im Bereich der Großen Gasse bereits bebaute Grundstück, eine weiter verdichtende Bebauung im hinteren Grundstücksteil erhalten. In den Planunterlagen ist eine Teilung des Flurstücks eingezeichnet. Die Erschließung soll demnach über eine in nördlicher Blickrichtung rechts liegende private Zufahrt realisiert werden. Geplant ist die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung. Der längliche Baukörper ist optisch in der Art von  "Bauteilen" untergliedert und wirkt daher von den Außenansichten wie mehrere aneinander gebaute Häuser.  Insgesamt nutzt der große Baukörper fast vollständig die zur Verfügung stehende Grundstücksbreite aus. Die unterschiedlichen Gestaltungsformen der "Bauteile" fügt sich nicht in die Umgebungsbebauung ein.Hinweis - die Privatstraße hat von ihrer Einmündung in die Große Gasse bis zu geplanten Hausstandort eine Zufahrtslänge von über 50m. Die Planung enthält bereits eine Aufstellfläche der Feuerwehr, genauere Angaben werden nicht gemacht.   Zu beantwortende Fragestellung des Antrages:Ist die höhenmäßige Einordnung sowie die Lage/Positionierung des geplanten Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung,vorbehaltlich der gesicherten Erschließung, bauplanungsrechtlich zulässig?
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 31.05.2021
	Beschlussnummer: TA2021-33
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Antrag auf Vorbescheid "Errichtung eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung", Große Gasse, Flurstück 20/1, Güldengossa zuzustimmen, und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.Der Nachweis der gesicherten Erschließung ist nicht Bestandteil dieses Antrages. 
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung, Große Gasse, Flurstück 20/1, Güldengossa
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


